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V

Vorwort

Die europäische Datenregulierung ist ein dynamisches Feld. Seit die Euro-
päische Kommission im Februar 2020 ihre Datenstrategie vorgestellt hat, hat
sich das europäische Datenrecht in einem bemerkenswerten Tempo entwi-
ckelt. Mit dem Data Governance Act, dem Data Act, dem Digital Markets Act,
demDigital Services Act und der KI-Verordnung ist binnen weniger Jahre ein
dichtes Geflecht neuer Regularien entstanden, deren wechselseitige Abstim-
mungWissenschaft und Praxis gleichermaßen herausfordert.

Diese Dynamik wird sich fortsetzen. Im Zeitalter Künstlicher Intelligenz rückt
die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten noch stärker in den Vorder-
grund und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen an ein
funktionierendes Datenökosystem wachsen weiter. Zugleich entstehen an
vielfältigen Stellen Spannungen zwischen dem Imperativ der Datenverfüg-
barkeit und den grundrechtlichen Schutzanforderungen des Datenschutz-
rechts. Diese Friktionen prägen den aktuellen Regulierungsdiskurs und wer-
den auch künftige Entwicklungen bestimmen.

Der im November 2025 vorgelegte Digital Omnibus-Vorschlag sieht eine
Konsolidierung von Data Governance Act, Data Act und weiteren Instrumen-
ten in einem einheitlichen Regelwerk vor. Zugleich markiert der Vorschlag
einenWendepunkt. Nachdem jahrelang immer neue Digitalrechtsakte verab-
schiedet wurden, erfolgt nun eine Phase der Straffung und der Deregulierung.
Ob und in welcher Form diese Konsolidierung realisiert wird, bleibt abzuwar-
ten.

Dieser Kommentar behandelt den Data Governance Act und den Data Act in
ihrer gegenwärtigen, separierten Form. Unabhängig davon, ob beide Verord-
nungen künftig in einem konsolidierten Rechtsakt aufgehen, ist davon auszu-
gehen, dass die hier kommentierten Regelungen materiell weitgehend beste-
hen bleiben.

Eine besondere Stärke dieses Werks liegt in der Vielfalt der Perspektiven, die
es vereint. Die Autorenschaft stammt aus der Rechtsanwaltschaft, der Wissen-
schaft und aus unterschiedlichen Behörden. Dadurch entstand ein Kommen-
tar, der fundiert und zugleich praxisnah ist und ein hilfreiches Werk für Ge-
richte, Behörden, Unternehmen undWissenschaft gleichermaßen darstellt.

Dieser Kommentar will Orientierung bieten in einem Rechtsgebiet, das sich
noch im Stadium der Konsolidierung befindet, und zugleich Impulse geben
für die kritische Auseinandersetzungmit den normativen Weichenstellungen,
die der europäischeGesetzgeber vorgenommen hat.



VI

Vorwort

Mein herzlicher Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die mit großem
Engagement, fachlicher Exzellenz und bemerkenswerter Geduld an diesem
Werkmitgewirkt haben.

Besonderer Dank gebührt dem Verlag, insbesondere Herrn Joachim Diehm,
für die umfassende Unterstützung und die Geduld bei der Realisierung dieses
ambitionierten Projekts.

Über Anregungen und Kritik freuenwir uns.

Hamburg, im Januar 2026 Behrang Raji
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